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Nr. 9 Samstag, 2. März 2019

Nr. 1 Verordnung über 
öffentliche Anschläge in 
der Stadt Monheim

Die Stadt Monheim erlässt auf-
grund des Art. 28 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Landesstraf- und 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet 
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz – LStVG) i. d. F. der 
Bek. vom 13.12.1982 (BayRS 2011-
2-I), zuletzt geändert durch § 5 des 
Gesetzes vom 18.05.2018 (GVBl. S. 
301) folgende Verordnung:

§ 1
(1) Öffentliche Anschläge sind Pla-

kate, Transparente, Zettel oder 
Tafeln, die an unbeweglichen Ge-
genständen wie Häusern, Mau-
ern, Zäunen, Säulen, Telegra-
fenmasten oder an beweglichen 
Gegenständen wie Ständern an-
gebracht werden, wenn die An-
schläge von einer nach Zahl und 
Zusammensetzung unbestimmten 
Menschenmenge — insbesonde-
re vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus - wahrgenommen werden 
können.

§ 2
(1) Zum Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes und zum Schutze 
von Natur-, Kunst- und Kultur-
denkmälern dürfen Anschläge 
in der Öffentlichkeit (öffentliche 
Anschläge) im gesamten Stadt-
gebiet nur nach vorheriger Ge-
nehmigung durch die Stadt Mon-
heim erfolgen. Die Genehmigung 
kann zeitlich begrenzt, mit Bedin-
gungen und Auflagen sowie mit 
dem Vorbehalt des Widerrufs ver-
bunden werden.

(2) Die Anzahl der öffentlichen An-
schläge wird je Antrag begrenzt 
auf maximal 4 Doppelplakate (= 
ein Plakatständer auf Vorder- und 
Rückseite mit Plakat bestückt) in 
der Kernstadt Monheim und je-
weils 2 Doppelplakate in den 
Stadtteilen. Die maximale Grö-
ße der öffentlichen Anschläge darf 
das Format DIN A 0 (1,19 m x 

0,84 m) nicht überschreiten. Über 
Ausnahmen entscheidet die Stadt 
Monheim nach schriftlicher Be-
gründung des Antragstellers.

(3) Die Plakatierung ist nur noch in 
folgenden 4 Zonen zulässig (in je-
der Zone darf somit maximal ein 
öffentlicher Anschlag aufgestellt 
werden):
• In der „Treuchtlinger Straße“ 
zwischen Abzweigung „Dresdner 
Straße“ und Abzweigung „Witte-
sheimer Straße“ 
• In der „Wemdinger Straße“ 
zwischen Abzweigung „Rappen-
feldstraße“ und „Adolf-Tho-
mas-Straße“
• In der „Donauwörther Stra-
ße“ zwischen Einfahrt Hama 
Schnäppchenmarkt Abzweigung 
„Hagenbucher Weg“
• In der „Neuburger Straße“ 
zwischen Abzweig „Ringstra-
ße“ und Parkplatz Firma messe-
team24

(4) Die Entfernung der Plakate hat 8 
Tage nach Beendigung der Veran-
staltung zu erfolgen.

(5) Die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) bleiben unberührt. Ins-
besondere ortsfeste Anlagen der 
Wirtschaftswerbung (Werbean-
lagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 
Satz 2 BayBO fallen nicht unter 
den Regelungsbereich dieser Ver-
ordnung

§ 3
(1) Von der Genehmigungspflicht 

nach § 2 Abs. 1 ausgenommen 
sind Bekanntmachungen, die von 
den Eigentümern, dinglich Be-
rechtigten, Pächtern oder Mietern 
von Privatgrundstücken an die-
sen in eigener Sache angeschlagen 
werden und Plakate und Ankündi-
gungen, die in Schaufenstern aus-
gehängt werden.

§ 4
(1) Für die Werbung der politischen 

Parteien und Wählergruppen 
für Wahlen und der Antragstel-
ler für Volksbegehren und Volk-
sentscheide gelten die Beschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 ebenfalls.

(2) Die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sind zu beachten.

(3) Die zu den Wahlen zugelas-
senen politischen Parteien und 
Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge zu Wahl-
en 8 Wochen vor dem jewei-

ligen Wahltermin anbringen.  
Die jeweiligen Antragsteller bei 
Volks- und Bürgerbegehren dür-
fen öffentliche Anschläge während 
der Dauer der Auslegung der Ein-
tragungslisten anbringen.  
Die jeweiligen Antragsteller und 
die jeweiligen politischen Parteien 
und Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge bei Volks- und 
Bürgerentscheiden 8 Wochen vor 
dem Abstimmungstermin anbrin-
gen.

(4) Die unter Abs. 3 genannten Wahl-
plakate und Werbemittel müssen 
innerhalb von 8 Tagen nach der 
Wahl, nach Beendigung der Ein-
tragungsfrist bzw. nach dem Ab-
stimmungstermin wieder entfernt 
werden.

§ 5
(1) Die Stadt Monheim erhebt für 

die Genehmigung öffentlicher An-
schläge Kosten (Gebühren und 
Auslagen) nach Maßgabe der Ko-
stensatzung der Stadt Monheim 
vom 15.11.2001. Die Kosten wer-
den mit der Erteilung der Geneh-
migung fällig. Kostenschuldner ist 
der jeweilige Antragsteller.

(2) Die Gebühr für jede Genehmi-
gung beträgt unabhängig von der 
Anzahl der öffentlichen Anschläge 
25,00 €. Für die Erteilung eines 
Ablehnungsbescheides wird eine 
Gebühr von 25,00 € erhoben.  
Die Gebühr ist vor Beginn der 
Plakatierung zur Zahlung fällig.

(3) Öffentliche Anschläge für sozi-
ale Veranstaltungen sind gebüh-
renfrei.

(4) Öffentlichen Anschläge, die für 
Veranstaltungen durch auswärti-
ge Behörden, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts 
aufgestellt bzw. ausgehängt wer-
den, sind kostenfrei, wenn diese 
Stellen Veranstaltungsträger sind 
und in der Vergangenheit von der 
Stadt Monheim beantragte Plaka-
tierungen ebenfalls kostenfrei ge-
nehmigt haben.

(5) Öffentliche Anschläge der poli-
tischen Parteien, Wählergruppen 
und Antragsteller bei Volks- und 
Bürgerbegehren werden ebenfalls 
kostenfrei genehmigt.

§ 6
(1) Die Genehmigung ist bei der 

Stadt Monheim mindestens zwei 
Wochen vor dem Zeitpunkt des 
beabsichtigen Aushangs schriftlich 
mit Angaben über Art und Dauer 
der Plakatierung zu beantragen. 
Die Plakatierung wird höchstens 
auf die Dauer von 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn genehmigt. 
Ein Muster des öffentlichen An-
schlags sowie die beabsichtige An-
zahl der aufzustellenden ist vor-
zulegen bzw. anzugeben. Bei der 

Genehmigung kann die Stadt die 
Anzahl der öffentlichen Anschlä-
ge, die ausgehängt bzw. aufgestellt 
werden dürfen, ungeachtet der 
Regelung in § 2 Abs. 2 begrenzen.  
Die Stadt Monheim kann verlan-
gen, dass für die Prüfung des An-
trags erforderliche Zeichnungen, 
Verkehrszeichenpläne, textliche 
Beschreibungen sowie sonstige 
Unterlagen vorgelegt werden.

(2) Die genehmigten öffentlichen 
Anschläge sind mit Aufklebern, 
die von der Stadt Monheim mit 
dem Genehmigungsbescheid 
übersandt bzw. ausgehändigt wer-
den, zu kennzeichnen. Öffentliche 
Anschläge, die keine gültigen Auf-
kleber besitzen oder bei denen die 
Genehmigungsfrist abgelaufen ist, 
werden von der Stadt Monheim 
ohne gesonderte Aufforderung 
kostenpflichtig entfernt.

§ 7
(1) Anträge auf Plakatierung kön-

nen abgelehnt werden, wenn die 
in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsgü-
ter beeinträchtigt werden. Anträ-
ge auf Plakatierung können auch 
abgelehnt werden, wenn die auf-
zustellenden Plakate aufgrund ih-
rer Gestaltung dazu geeignet sind, 
andere Rechtsgüter zu beeinträch-
tigen.

(2) Die Stadt Monheim kann die Be-
seitigung von entgegen den Re-
gelungen dieser Verordnung an-
gebrachten öffentliche Anschläge 
anordnen.

(3) Unabhängig von der Ahndung 
als Ordnungswidrigkeit können 
ohne Genehmigung angeschla-
gene Plakate ohne Aufforderung 
an den Verursacher durch den 
städtischen Bauhof gegen Ver-
rechnung der entstandenen Ko-
sten entfernt werden.

§ 8
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 ohne Genehmigung 

öffentliche Anschläge anbringt 
oder anbringen lässt,

2. den im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Auflagen zuwider-
handelt,

3. als Antragsteller oder Veranstalter 
der Beseitigungspflicht in der vor-
gegeben Frist nicht nachkommt,

4. einer vollziehbaren Anordnung 
zur Beseitigung von öffentlichen 
Anschlägen zuwiderhandelt.

5. versucht die Aufkleber (vgl. § 6 
Abs. 2) zu fälschen.

§ 9
(1) Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Vorschriften sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, 
die diese öffentlichen Anschläge 
anbringen oder durch Dritte an-

bringen lassen. Beseitigungsan-
ordnungen nach § 7 können auch 
gegenüber dem Veranstalter oder 
Personen bzw. Institutionen er-
lassen werden, für die bzw. deren 
Veranstaltungen oder Maßnah-
men geworben wird oder für die 
sonstige Informationen auf einem 
öffentlichen Anschlag verbreitet 
werden.

(2) Gebühren- und Kostenschuldne-
rin/-schuldner sind:
a) die Antragstellerin / der Antrag-
steller.
b) die Erlaubnisnehmerin / der 
Erlaubnisnehmer.
c) wer die Sondernut-
zung ausübt oder in sei-
nem Interesse ausüben lässt.  
Mehrere Gebührenschuldne-
rinnen / -schuldner haften als Ge-
samtschuldnerin / -schuldner.

§ 10
(1) Diese Verordnung tritt am Tag 

nach der Bekanntmachung in 
Kraft. Sie gilt 20 Jahre.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung 
über öffentliche Anschläge in der 
Stadt Monheim vom 08.02.2006 
außer Kraft.
Monheim, 21.02.2019
STADT

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2019 geschlossen.

Nr. 3 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nordschwa-
ben.de.

Nr. 4 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhal-
ten Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Einladung zur Jahresver-
sammlung der Jagdge-
nossenschaft Weilheim

Am Samstag, den 16.03.2019 um 

20.00 Uhr, findet im Gasthaus Ro-
senwirth die ordentliche Jahresver-
sammlung der Jagdgenossenschaft 
Weilheim statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der letz-

ten Versammlung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht mit Entlastung
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Verschiedenes, Wünsche und An-

träge
Alle Jagdgenossen sind herzlich 

eingeladen.
Die Vorstandschaft

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Rathaus und Tourist-Info 
am Faschingsdienstag 
geschlossen

Das Rathaus Monheim ist am Fa-
schingsdienstag, den 5. März 2019 
geschlossen.

Die Tourist-Information Stadt 
Monheim / Monheimer Alb ist am 
Faschingsdienstag, den 5. März so-
wie am Aschermittwoch, den 6. 
März 2019 geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis!

Nr. 2 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1 Der Abstimmungsleiter 
der Gemeinde Rögling

Bekanntmachung der Sitzung 
des Abstimmungsausschusses 
zur Feststellung des Ergebnisses 
für den Bürgerentscheid am 
Sonntag, 10.03.2019

Die Sitzung des Abstimmungs-
ausschusses zur Feststellung des Ab-
stimmungsergebnisses findet statt 
am Sonntag, 10.03.2019 um 20.00 
Uhr in der Gemeindekanzlei Rög-
ling, Badgasse 8, 86703 Rögling.

Der Abstimmungsausschuss ver-
handelt, berät und entscheidet in öf-
fentlicher Sitzung.

Rögling, 25.02.2019
Mittl 

Erste Bürgermeisterin


